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Stellungnahme zu Petititon 
 
 
 
 
Präsidentin des Nationalrates 
Mag. Barbara PRAMMER 
 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 15. Februar 2010 
 
 Geschäftszahl: 
 BMWFJ-10.107/0004-IK/1a/2010 
 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

 

In der Beilage übermittle ich die Stellungnahme meines Hauses zur Petition Nr. 

42 betreffend "2. Novelle des Regionalen Raumordnungsprogramms NÖ - Mitte" 

mit dem höflichen Ersuchen um entsprechende weitere Veranlassung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Beilagen 
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Stellungnahme des Bundesministeriums für 

Wirtschaft, Familie und Jugend 

 
 
Zu den Ausführungen in der Petition betreffend eine Änderung des "Regionalen 

Raumordnungsprogrammes NÖ-Mitte" ist grundsätzlich zu bemerken, dass die 

rechtlichen Möglichkeiten des Bundes bei Festlegungen der Landesraumordnung 

im Wesentlichen auf die Geltendmachung eines allfälligen Eingriffs in Bundes-

kompetenzen beschränkt sind. Dies gilt im Übrigen auch in Bezug auf den in der 

Petition angeführten Naturschutz, der ebenfalls in Gesetzgebung und Vollziehung 

in die Zuständigkeit des Landes fällt. 

 

In die in der Petition konkret angesprochene Schaffung einer "Eignungszone" im 

sogenannten "Hörfarthgraben" bzw. zwischen den "markanten Punkten Mammut-

bäume und Siebenmarksteine" war das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 

und Jugend nicht - auch nicht im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens - ein-

gebunden. 

 

Unbeschadet dessen ist aber zu den Ausführungen betreffend die Qualität des 

Gesteins im umzuwidmenden Bereich Folgendes zu bemerken: 

 

Unter anderem aus der zwischen 1991 und (im Wesentlichen) Ende 1998 gege-

ben gewesenen Zuständigkeit der (ehemaligen) Berghauptmannschaft Wien für 

den bestehenden Steinbruch in Paudorf ist bekannt, dass in diesem Steinbruch 

Granulit abgebaut wird. Dieses Gestein unterscheidet sich von einer Reihe von 

anderen Gesteinen durch hohe Härte, Abriebfestigkeit und Frostbeständigkeit. 

 

Das daraus resultierende Bruchverhalten verleiht dem Granulit sowohl die Eig-

nung als Flussbaustein (was insbesondere für den Hochwasserschutz von Rele-

vanz ist), aber auch als Gleisbauschotter, wofür der Rohstoff aus dem Steinbruch 

in Paudorf unter anderem auch tatsächlich verwendet wird. 
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Die Eignung als Gleisbauschotter trifft demgegenüber auf das in der Petition als 

"höherwertig" bezeichnete Material aus den niederösterreichischen Steinbrüchen 

Loja in Persenbeug-Metzling, Hengl in Eibenstein/Waldviertel, Limberg/Maissau 

und Bad Deutschaltenburg teilweise nicht zu. Daraus ergibt sich auch die Bedeu-

tung des Steinbruchs in Paudorf für eine auch der Transportkostensensibilität des 

Rohstoffs Rechnung tragende Versorgung der Ostregion Österreichs mit Schotter 

für Zwecke der Eisenbahn. 

 

Auch ist in die Beurteilung der Wertigkeit eines mineralischen Rohstoffes - neben 

der geologischen Verfügbarkeit und der technischen Eignung - die tatsächliche 

Verfügbarkeit für einen Abbau und damit für die Verbraucher (einschließlich des 

öffentlichen Sektors und des privaten Hausbaus) als wesentlicher Faktor einzube-

ziehen. 

 

Zu den Befürchtungen betreffend eine unzumutbare Belästigung der Nachbarn 

durch den geplanten neuen Abbau, aber auch durch den Transport des abgebau-

ten Materials zur Aufbereitung (im "Steinbruchareal Wanko") ist zu bemerken, 

dass für einen Rohstoffabbau auf einer Fläche von 50 ha zwingend ein alle 

materienrechtlichen Genehmigungen - also auch die Genehmigung eines Gewin-

nungsbetriebsplanes nach dem Mineralrohstoffgesetz - umfassendes Verfahren 

nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 der NÖ Landesregierung 

erforderlich sein wird. In eine solche Prüfung sind bekanntlich nicht nur die Aus-

wirkungen der Gewinnung, sondern unter anderem auch die Auswirkungen des 

Transportes des abgebauten Materials zur Aufbereitung einzubeziehen. 

 

Zur Bedeutung einer "Eignungszone" für die Zulässigkeit einer Rohstoffgewin-

nung nach dem Mineralrohstoffgesetz ist auszuführen: 

 

Die Ausweisung als "Eignungszone" in einem Regionalen Raumordnungspro-

gramm hat in Bezug auf die für die Aufnahme der Gewinnung erforderliche Ge-

nehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes nach dem Mineralrohstoffgesetz vor 

allem im Rahmen des § 83 MinroG Bedeutung. Danach hat die Genehmigung des 

Gewinnungsbetriebsplanes unter anderem auch zur Voraussetzung, dass das 

öffentliche Interesse an der Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes die 
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öffentlichen Interessen an der Raumordnung und der örtlichen Raumplanung 

überwiegt. 

 

Damit trifft das Mineralrohstoffgesetz auch dafür Vorsorge, dass die Raumord-

nung der Gemeinde und damit der Schutz der dort lebenden Bürger auch im Falle 

der Festlegung einer Eignungszone in einem Landesraumordnungsprogramm an-

gemessen berücksichtigt werden. 

 

Im Übrigen wird auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 1685/J 

verwiesen, die zur besseren Übersicht beigeschlossen ist. 

 

 

Beilage 

 

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition4 von 13



1683/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung gescannt 1 von 9

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition 5 von 13



1683/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung gescannt2 von 9

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition6 von 13



1683/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung gescannt 3 von 9

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition 7 von 13



1683/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung gescannt4 von 9

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition8 von 13



1683/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung gescannt 5 von 9

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition 9 von 13



1683/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung gescannt6 von 9

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition10 von 13



1683/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung gescannt 7 von 9

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition 11 von 13



1683/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung gescannt8 von 9

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition12 von 13



1683/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung gescannt 9 von 9

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

68/SPET XXIV. GP - Stellungnahme zu Petition 13 von 13




